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#HZ7S der eneralsynode auf iıhrer Jagung
(Oktober Friedrichroda vorgelegt '

In den Sspaten achtziger un! frühen NCUNZILECI Jahren 1SL Hınblick auf das
/usammenwachsen der römiısch katholischen Kırche und der evangelıschen KAf=
chen zunehmend VO  — Stagnatıon gesprochen worden I hiese ede
Wal I1 egründe WL 11an bedenkt welche intensıve theologısch Arbeıt
geleıistet worden 1SL den 1alogen den t1efer lhegenden und darum oft auch
schwıierigeren Glaubensfragen und Lehrstücken einander näher kommen IDiese
Rede W äal und bleıbt verständlıch WE 11an auf die berechtigten Erwartungen der
(Jemeılınden achtet dıe nach dem Auftfbruch des 1{ Vatıkanıschen Konzıls geweckt

ersten Phase auch spürbar aufgenommen schließlich aber nıcht gleicher
Weılse rfüllt worden SINd

Diese S1ıtuation hat sıch Berichtszeıtraum erkennbar geändert ıne Reıihe
Anstöße hat dıie Eıinheıit der Kırche wıeder der vornanstehenden I he-

I11CN emacht Das kann I11an 1L1UT mıL großer Dankbarkeıt feststellen Es hegt 19008  za
uNns allen diese Anstöße anzunehmen un! gebrauchen daß SIC /Zusammen-
leben der Ortskirchen und (Gemeıinden wırksam werden und Frucht tragen Dazu
Ssınd cdıe Gemeinden den beteilıgten Kırchen eingeladen

Ich wıll der Öömiısch katholischen Schwesterkirche 1SCIC (Offenheıiıt für dıe
Gememnschaft MI1L iıhr bezeugen und uUNseTeE Anerkennung und Dankbarke1 für alle
Inıtı1atıven ZU Ausdruck bringen dıe VOoNn iıhr dU>S  (0 sınd oder dıe WIT

SCINCINSAM mı1L iıhr ergreifen konnten Ich wıll auf Unterschıede zwıschen UNsSsCICIH
Kırchen hınwelsen MI1L denen WIT leben können und Üre. die WIT uns SOSar
Weıise anfragen oder Ich 111 ZU we1ılteren theologıischen Gespräch über
noch klärende Unterschiede ermultıgen Ich wıll VOT em deutlich ZUT Geme1ln-
schaft er Chrısten unter dem Herrn Jesus Chrıistus rufen damıt alle TeEN-

überwiıindet und damıt WITL eılıgen Geıilste dıe Fülle des Heıls empfangen
dıe NUr geben kann und der en Kırchen mangelt solange WIT
Sınd und etIwas wıdereinander haben

Die ufhebung der gegenseıl2en Lehrverurteilungen
Erwartungen und Chancen

Am 19 (OOktober 994 haben Generalsynode und Bıschofskonferenz der erein1g-
ten Evangelısc Lutherischen Kırche Deutschlands die detaıiıllıerte Stellungnahme
der evangelıschen Kırchen JE: Öökumenıschen Studiendokument „Lehrverurte1ilun-
SCH kırchentrennend?“‘ beschlossen Dieser SCINCINSAMECN Stellungnahme aller
evangelıschen Kırchen Deutschland hat sıch dıe Vollkonferenz der Arnoldshaıiner
Konferenz auf ihrer anschlıeßend stattgefundenen Tagung VO 2A1 (Oktober
994 angeschlossen ebenso auf SCINCT Herbsttagung 994 das Deutsche Natıonal-
komıitee des Lutherischen Weltbundes



Der Vorgang stellt eıinen bısher einmalıgen Höhepunkt der Geschichte der Öku-
menıschen Lehrgespräche mıt der römiıisch-katholıschen Kırche dar. In einem aqußer-
ordentliıch aufwendıgen Prozeß haben sıch die beteıiligten Kırchen muıt den Lehrver-
urteilungen beschäftigt und den Weg ihrer Überwindung eingeschlagenDer Vorgang stellt einen bisher einmaligen Höhepunkt der Geschichte der öku-  menischen Lehrgespräche mit der römisch-katholischen Kirche dar. In einem außer-  ordentlich aufwendigen Prozeß haben sich die beteiligten Kirchen mit den Lehrver-  urteilungen beschäftigt und den Weg zu ihrer Überwindung eingeschlagen ...  Der gemeinsame Beschluß, durch den die detaillierten Stellungnahmen in Kraft  gesetzt worden sind, zeigt, welch hohes Maß an Annäherung besonders in der Lehre  von der Rechtfertigung gefunden worden ist. Diese Annäherung war und ist weiter-  hin ein Grund zur Freude und zur Hoffnung. Mit dem Beschluß sind zugleich die  Fragen benannt worden, die wir nun an das in der römisch-katholischen Kirche  zuständige Lehramt haben. Das bedeutet, unsere Stellungnahme ist nicht nur die  eigene Feststellung der Annäherung, sie ist zugleich die Anfrage an Rom, ob dort die  im Studiendokument vorgeschlagene Interpretation der betroffenen tridentinischen  Lehraussagen geteilt und die Annäherung gebilligt wird. Schließlich haben wir mit  der Stellungnahme Fragen aufgezeigt, in denen die Weiterarbeit im Dialog wichtig  und auch aussichtsreich ist.  Der Ratsvorsitzende der EKD, Landesbischof Dr. Engelhardt, hat bei seinem  Besuch in Rom, im Dezember 1994, Papst Johannes Paul II. die gemeinsame Stel-  lungnahme der evangelischen Kirchen übergeben und dazu auch Gespräche mit dem  Präfekten der Glaubenskongregation, Kardinal Ratzinger, sowie dem Präsidenten  des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen, Kardinal Cassidy,  geführt. Er hat die Erwartung ausgesprochen, daß Rom sich ebenfalls offiziell zum  Dokument äußert. Schließlich ist der gesamte Studien- und Rezeptionsprozeß keine  regionale Initiative der deutschen Kirchen, sondern er nahm seinen Ausgangspunkt  in dem Gespräch während des Papstbesuchs 1980, in dem Papst Johannes Paul II.  die Anregung dazu gab. Ebenso sollte beachtet werden, daß bei den vom Ökumeni-  schen Arbeitskreis behandelten Lehrfragen keine regionale Lehre gemeinsam durch-  gearbeitet worden ist, sondern Glaubenslehre von weltweiter Bedeutung.  Wenn Rom den vom Ökumenischen Arbeitskreis vorgeschlagenen Interpretatio-  nen zustimmt, kann von den beteiligten Kirchen ein Verständnis der Rechtferti-  gungslehre ausgesagt werden, in dem die gegenseitigen Lehrverurteilungen hin-  sichtlich dieses Kernstückes christlichen Glaubens und christlicher Lehre gegen-  standslos sind und weitere Übereinstimmungen möglich werden. Damit würde  gerade in den zentralen Stücken, in denen die Trennung begründet war, eine neue  Gemeinschaft gegründet.  Die erbetene Antwort aus Rom steht bislang noch aus. Wir bitten unsere römisch-  katholischen Schwestern und Brüder um Verständnis, wenn wir in unserer Erwar-  tung nicht nachlassen können. Der Ratsvorsitzende der EKD steht darüber mit dem  Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen weiterhin im Kontakt und  wird darin von seiten der Vereinigten Kirche sowie des Deutschen Nationalkomitees  des LWB unterstützt.  Der römisch-katholischen Deutschen Bischofskonferenz konnte inzwischen —  gemeinsam mit der Arnoldshainer Konferenz — unsere Reaktion im Hinblick auf  deren Stellungnahme zum Studiendokument übergeben werden ...  Zur Bewertung der evangelischen Stellungnahme möchte ich erneut darauf hin-  weisen, daß diese Stellungnahme aus den detaillierten Stellungnahmen (veröffent-  licht in „Lehrverurteilungen im Gespräch‘“ sowie in Texte aus der VELKD, Nr. 42)  und dem Beschlußtext vom 19. Oktober 1994 besteht. Diese Teile bilden eine  94Der gemeiınsame Beschluß, durch den dıe detaıillıerten Stellungnahmen In Kraft
gesetzZt worden SInd, ze1gt, welch es Mall; Annäherung besonders in der rTe
VOI der Rechtfertigung gefunden worden ist. Diese Annäherung WAar und ist weıter-
hın ein (Grund ZUT Freude und ZUT Hoffnung Mıiıt dem Beschluß Sınd zugleich dıe
Fragen benannt worden, die WIT 198088! das In der römisch-katholischen Kırche
zuständıge Lehramt en Das bedeutet, 1ISGTE Stellungnahme nıcht 11UT dıie
eigene Feststellung der Annäherung, S1e€ ist zugle1c dıie AÄnfrage Rom, ob dort die
1m Studiendokument vorgeschlagene Interpretation der betroffenen triıdentinıschen
Lehraussagen eteılt und die Annäherung gebilligt wırd Schließlic haben WIT mıt
der Stellungnahme Fragen aufgeze1gt, in denen die Weiıterarbeit 1m Dıaloe wichtig
und auch aussıiıchtsreich ist.

Der Ratsvorsitzende der EKD, Landesbischof Dr. Engelhardt, hat be1l seinem
Besuch ın Rom, 1m Dezember 1994, aps Johannes aul 11 dıe gemeınsame Stel-
lungnahme der evangelıschen Kırchen übergeben und dazu auch Gespräche mıiıt dem
Präfekten der Glaubenskongregation, Kardınal Ratzınger, SOWI1e dem Präsıdenten
des Päpstlichen ates ZUT Förderung der FEinheit der Chrısten, Kardınal Cassıdy,
gefü Er hat dıie Erwartung ausgesprochen, daß Rom sıch ebenfalls offizıell ZU

Dokument außert. Schliephlic: 1st der gesamlte Studien- und Rezeptionsprozeß keine
regionale Inıtiative der deutschen Kirchen, sondern nahm seiıinen Ausgangspunkt
in dem espräc während des Papstbesuchs 1980, in dem aps Johannes aul IL
dıe nregung dazu <vab. Ebenso sollte beachtet werden, daß be1 den VO Okumeni-
schen Arbeitskreis behandelten Lehrfragen keıne regiıonale Lehre gemeınsam urch-
gearbeıtet worden 1st, sondern Glaubenslehre Von weltweiter Bedeutung.

Wenn Rom den VO Okumenischen Arbeıtskreis vorgeschlagenen Interpretatio-
1ICH zustimmt, kann VON den beteiuligten Kirchen eın Verständnıs der Rechtferti-
gungslehre ausgesagt werden, In dem dıe gegenseıltigen Lehrverurteilungen hın-
sichtliıch dieses Kernstückes christlichen Glaubens und christliıcher Lehre I1-
standslos sınd und weıtere Übereinstimmungen möglıch werden. Damıt würde
gerade In den zentralen Stücken, In denen dıe rennung egründe WAdl, INe NEUE

Gemeinschaft gegründert.
DIie erbetene ntwort AUus Kom steht bıslang noch AdUusSs Wır bıtten HNSCTE römisch-

katholıschen Schwestern und Brüder Verständnıis, WECNN WITr in UNsSCICI Erwar-
(ung nıcht nachlassen können. Der Ratsvorsiıtzende der steht darüber mıt dem
Päpstlıchen Rat ZUT Förderung der Einheit der Christen weıterhın 1m Kontakt und
1rd darın VOoN selıten der Vereinigten Kırche SOWIEe des Deutschen Natıonalkomuitees
des LW  o unferst{utz

Der römisch-katholischen Deutschen Bıschofskonferenz konnte inzwıschen
gemeiınsam mıt der Arnoldshainer Konferenz NSeTC Reaktıon 1m 1NDI1C auf
deren Stellungnahme ZU Studiendokument übergeben werdenDer Vorgang stellt einen bisher einmaligen Höhepunkt der Geschichte der öku-  menischen Lehrgespräche mit der römisch-katholischen Kirche dar. In einem außer-  ordentlich aufwendigen Prozeß haben sich die beteiligten Kirchen mit den Lehrver-  urteilungen beschäftigt und den Weg zu ihrer Überwindung eingeschlagen ...  Der gemeinsame Beschluß, durch den die detaillierten Stellungnahmen in Kraft  gesetzt worden sind, zeigt, welch hohes Maß an Annäherung besonders in der Lehre  von der Rechtfertigung gefunden worden ist. Diese Annäherung war und ist weiter-  hin ein Grund zur Freude und zur Hoffnung. Mit dem Beschluß sind zugleich die  Fragen benannt worden, die wir nun an das in der römisch-katholischen Kirche  zuständige Lehramt haben. Das bedeutet, unsere Stellungnahme ist nicht nur die  eigene Feststellung der Annäherung, sie ist zugleich die Anfrage an Rom, ob dort die  im Studiendokument vorgeschlagene Interpretation der betroffenen tridentinischen  Lehraussagen geteilt und die Annäherung gebilligt wird. Schließlich haben wir mit  der Stellungnahme Fragen aufgezeigt, in denen die Weiterarbeit im Dialog wichtig  und auch aussichtsreich ist.  Der Ratsvorsitzende der EKD, Landesbischof Dr. Engelhardt, hat bei seinem  Besuch in Rom, im Dezember 1994, Papst Johannes Paul II. die gemeinsame Stel-  lungnahme der evangelischen Kirchen übergeben und dazu auch Gespräche mit dem  Präfekten der Glaubenskongregation, Kardinal Ratzinger, sowie dem Präsidenten  des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen, Kardinal Cassidy,  geführt. Er hat die Erwartung ausgesprochen, daß Rom sich ebenfalls offiziell zum  Dokument äußert. Schließlich ist der gesamte Studien- und Rezeptionsprozeß keine  regionale Initiative der deutschen Kirchen, sondern er nahm seinen Ausgangspunkt  in dem Gespräch während des Papstbesuchs 1980, in dem Papst Johannes Paul II.  die Anregung dazu gab. Ebenso sollte beachtet werden, daß bei den vom Ökumeni-  schen Arbeitskreis behandelten Lehrfragen keine regionale Lehre gemeinsam durch-  gearbeitet worden ist, sondern Glaubenslehre von weltweiter Bedeutung.  Wenn Rom den vom Ökumenischen Arbeitskreis vorgeschlagenen Interpretatio-  nen zustimmt, kann von den beteiligten Kirchen ein Verständnis der Rechtferti-  gungslehre ausgesagt werden, in dem die gegenseitigen Lehrverurteilungen hin-  sichtlich dieses Kernstückes christlichen Glaubens und christlicher Lehre gegen-  standslos sind und weitere Übereinstimmungen möglich werden. Damit würde  gerade in den zentralen Stücken, in denen die Trennung begründet war, eine neue  Gemeinschaft gegründet.  Die erbetene Antwort aus Rom steht bislang noch aus. Wir bitten unsere römisch-  katholischen Schwestern und Brüder um Verständnis, wenn wir in unserer Erwar-  tung nicht nachlassen können. Der Ratsvorsitzende der EKD steht darüber mit dem  Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen weiterhin im Kontakt und  wird darin von seiten der Vereinigten Kirche sowie des Deutschen Nationalkomitees  des LWB unterstützt.  Der römisch-katholischen Deutschen Bischofskonferenz konnte inzwischen —  gemeinsam mit der Arnoldshainer Konferenz — unsere Reaktion im Hinblick auf  deren Stellungnahme zum Studiendokument übergeben werden ...  Zur Bewertung der evangelischen Stellungnahme möchte ich erneut darauf hin-  weisen, daß diese Stellungnahme aus den detaillierten Stellungnahmen (veröffent-  licht in „Lehrverurteilungen im Gespräch‘“ sowie in Texte aus der VELKD, Nr. 42)  und dem Beschlußtext vom 19. Oktober 1994 besteht. Diese Teile bilden eine  94Zur Bewertung der evangelıschen Stellungnahme möchte ich erneut darauf hın-
weılsen, daß diese Stellungnahme AUS$S den detaıiılherten Stellungnahmen (veröffent-
lıcht iın „Lehrverurteilungen 1m Gespräch‘ SOWI1e In Texte AaUus der Nr. 42)
und dem Beschlußtext VOILL 19 ()ktober 994 besteht. Diese Teile hıilden INe



untrennbare Einheit. Auf WEeI1 Punkte UNSCICS gemeInsamen Beschlußtextes wıll ich
noch besonders eingehen:

In wird dıe Eıniıgung in der KRechtfertigungslehre grundsätzlıch festgestellt.
Die inıgung betrifft den Stellenwert der Rechtfertigungslehre 1im Ganzen der Gilau-
benslehre der Kırche:; S1e betrifft auch dıe inhaltlıche Bestimmung 79untrennbare Einheit. Auf zwei Punkte unseres gemeinsamen Beschlußtextes will ich  noch besonders eingehen:  In 4.1.1. wird die Einigung in der Rechtfertigungslehre grundsätzlich festgestellt.  Die Einigung betrifft den Stellenwert der Rechtfertigungslehre im Ganzen der Glau-  benslehre der Kirche; sie betrifft auch die inhaltliche Bestimmung „... daß wir Sün-  der allein aus der vergebenden Liebe Gottes leben, die wir uns nur schenken lassen,  aber auf keine Weise, wie abgeschwächt auch immer, ‚verdienen‘ oder an von uns zu  erbringende Vor- oder Nachbedingungen binden können“ (LV 75 23ff). Auf Grund  dieser Einigung wird ausgesprochen, daß die Verwerfungen der Konkordienformel  ein solches Verständnis nicht treffen.  In der römisch-katholischen Kirche hat es zu Anfragen geführt, daß im Anschluß  „Differenzen, vor allem, was das Verständnis der Gnade und des Glaubens betrifft‘“  aufgeführt sind.  Sowohl der Präsident des Einheitsrates als auch die römisch-katholische Deutsche  Bischofskonferenz haben ihre Beschwernis darüber zum Ausdruck gebracht, weil  sie in dieser Formulierung eine deutliche Einschränkung der grundsätzlichen An-  näherung sehen.  Ich will den Text erläutern: 4.1.1. ist nur im Zusammenhang der gesamten Stel-  lungnahme zu verstehen, wie sie in dem Buch „Lehrverurteilungen im Gespräch‘‘  sowie in „Texte aus der VELKD“ (Nr. 42) veröffentlicht ist. Die grundsätzliche, tief-  gehende Annäherung in der Rechtfertigungslehre wird durch die nachstehende Auf-  listung der Differenzen nicht in Frage gestellt. Sie ist jedoch davon abhängig, daß  Rom die für die einzelnen Canones von Trient vorgeschlagenen Interpretationen aus  dem Dokument „Lehrverurteilungen — kirchentrennend?““ (LV) tatsächlich entspre-  chend sieht und zustimmt, daß das in LV zur Begründung neu artikulierte Glau-  bensverständnis die entsprechenden Lehrverurteilungen des Tridentinum gegen-  standslos werden 1äßt. In der detaillierten Stellungnahme sind außerdem die Fragen  angesprochen, zu denen im Ökumenischen Arbeitskreis bis zu diesem Zeitpunkt  noch nicht ausreichend gearbeitet worden war und die auch vom „Gutachten des  Einheitsrates‘“ benannt worden sind. Die hier aufgeworfene Frage macht deutlich,  daß es sich bei der Arbeit zur Überwindung der Lehrverurteilungen um einen wei-  terzuführenden und ineinandergreifenden Prozeß handelt. Die vorliegenden Stel-  lungnahmen sind ein hoch zu schätzender Schritt, sie besagen aber nicht das letzte  Wort, das dazu nötig ist. Die Rezeption hängt daran, daß die beteiligten Kirchen  bereits miteinander handeln und fortlaufend dazu beitragen, einander in der tatsäch-  lichen Übereinstimmung zu vergewissern.  Der andere Punkt, auf den ich zu sprechen kommen will, ist unter 4.2. aufgeführt.  Dort versprechen die evangelischen Kirchen, die Ergebnisse des Dialogs, denen sie  zugestimmt haben, bei der Auslegung der Bekenntnisschriften zu berücksichtigen.  Wir versprechen, uns dafür einzusetzen.  Die katholische Seite fragt an, ob diese Schlußfolgerung nicht zu gering sei, wenn  sie bedenke, daß von ihr dagegen verbindliche lehramtliche Feststellungen erbeten  sind. Wir werden in geschwisterlicher Gesinnung diese Bedenken hören und unse-  ren versprochenen Einsatz immer wieder neu anstacheln lassen. Das sind wir den  römisch-katholischen Geschwistern schuldig; das sind wir vor allem dem Herrn der  Kirche schuldig. Gerade, weil dieser Dienst im Auftrag und unter der Zusage des  Herrn steht, können wir als Auslegungsinstanz unseres Bekennens allein die Heilige  95daß WILr SUÜNn-
der allein AU Y der vergebenden Liebe Gottes leben, die WIr UNS Aur schenken lassen,
aber auf keine Weise, WIeE abgeschwäc. auch Immer, ‚verdienen‘ oder Von UNMNS
erbringende Vor- der Nachbedingungen binden können‘“ (LV IS 2311) Auf Grund
dieser inıgung ırd ausgesprochen, daß die Verwerfungen der Konkordienformel
e1in solches Verständnis nıcht treififen.

In der römiısch-katholischen Kırche hat nfIragen geführt, daß 1m Anschluß
„Differenzen, Vor allem, \ AN das Verständnis der Na Un des AauDens betrifft“
aufgeführt S1nd.

Sowohl der Präsıdent des Eınheıitsrates als auch die römiıisch-katholische Deutsche
Bıschofskonferenz en ihre Beschwernis darüber ZU Ausdruck gebracht, we1l
S$1e In dieser Formulierung ıne deutliche Einschränkung der grundsätzlıchen An-
näherung sehen.

Ich 111 den ext erläutern: 4.1  —m ist NUur 1m /usammenhang der Stel-
lungnahme verstehen, WIEe S1e In dem uch „Lehrverurteilungen 1im espräch‘“SOWIe in „‚Jexte daus der1K (Nr. 42) veröffentlicht 1st. DiIie grundsätzlıche., tief-
gehende Annäherung In der Rechtfertigungslehre wırd UTrC die nachstehende Auf-
lıstung der Dıfferenzen nıcht in Frage geste. SIie ist jedoch davon abhängig, daß
Rom dıe für dıe einzelnen anones VOon Irıent vorgeschlagenen Interpretationen aus
dem Dokument „Lehrverurteilungen kırchentrennend?““ LV) tatsächlıch eNtspre-chend sıeht und zustimmt., daß das in ZUT Begründung IIC artıkulierte Gilau-
bensverständnis die entsprechenden Lehrverurteilungen des Irıdentinum -standslos werden äßt In der detaıiılliıerten Stellungnahme sınd außerdem dıe Fragen
angesprochen, denen 1m Okumenischen Arbeıitskreis bIs diıesem eıtpunktnoch nıcht ausreichend gearbeıitet worden War und die auch VOoO ‚„Gutachten des
Eıinheitsrates‘‘ benannt worden SIınd. DiIie hler aufgeworfene Frage macht ecutllıc.
daß sıch be1l der Arbeıt ZUT Überwindung der Lehrverurteilungen eınen WEeI1-
terzuführenden und ineinandergreifenden Prozeß handelt. DiIe vorlıegenden Stel-
lungnahmen sınd e1In hoch schätzender Schritt, S1E besagen aber nıcht das letzte
Wort, das dazu nötıg ist. Die Rezeption äng daran, daß die beteiligten Kırchen
bereıts mıteinander andeln und fortlaufend dazu beıtragen, einander iın der atsäch-
lıchen Übereinstimmung vergewI1ssern.

Der andere Punkt, auf den ich sprechen kommen wiıll, ist unter 42 aufgeführt.Dort versprechen dıe evangelıschen Kırchen, die Ergebnisse des Dıialogs, denen STEe
zugestimmt haben, be1l der Auslegung der Bekenntnisschriften berücksichtigen.Wır versprechen, uns dafür einzusetzen.

DIe katholische Seıite rag d} ob diese Schlußfolgerung nıcht gering SCH WEeNN
S$1e edenke, daß Von ihr dagegen verbindliche lehramtlıche Feststellungen erbeten
sSınd Wır werden In geschwisterlicher Gesinnung diese Bedenken hören und uUNsSe-
Icn versprochenen Eınsatz iImmer wıeder HCUu anstacheln lassen. Das sSınd WIT den
römıisch-katholischen Geschwistern schuldıg; das sınd WIT VOT allem dem Herrn der
Kırche schuldıg. Gerade, eı1l dieser Dıenst im Auftrag und unter der Zusage des
Herrn StE. können WITr als Auslegungsinstanz UNSeres Bekennens allein die Heilige



Schrift gelten lassen und NSCIC eigenen FEinsıiıchten 11UT „berücksichtigen”. Wır VOI-

sıchern jedoch damıt, daß dıe gefundene nnäherung uUunNnseTeN mgang muıt den
Bekenntnisschrıiften immer wesentlıch mıtbestimmen wırd.

Ich wıll deshalb dazu aufrufen, mıt den gemeinsamen Erkenntnissen UTL1LZU-

gehen, daß 1ISGIE römisch-katholıschen Schwestern und Brüder in ihren Befürch-
(ungen nıcht bestätigt werden, sondern weıter Vertrauen gewınnen. Dazu rag auch
bel, WCI1N WIT In den theologischen Gesprächen be1ı Begegnungen VoNnNn Konventen
und Geme1inden dıe Fragen UNSeTECS Glaubens und dıie Antworten darauf im Licht der
gewachsenen Annäherung behandeln.

Nicht zuletzt ist ıne dringlıche Aufgabe für dıe theologıschen Fakultäten und
dıie Ausbıildungsstätten der Kırchen, den mgang mıt den Bekenntnisschrıiften in
ökumenıischer Gesinnung fördern.

Der Entwurf einer (JGEmeiInsamen Erklärung ZUr Rechtfertigungslehre ”,
vorgelegt \9) Lutherischen Un und VO.: Päpstlichen Rat ZUT Förderung der

FEinheit der Christen

Auf der Grundlage der bısherigen Dıialogergebnisse der römisch-katholischen/
evangelisch-lutherischen Kommıissıon en der Päpstliıche Rat ZUT Förderung der
Eıinheıt der Christen und der Lutherische Weltbund 1m Januar dieses Jahres den Ent:=
wurtf für ine ‚„.Geme1insame rklärung A Rechtfertigungslehre“ vorgelegt. In den
Entwurf sınd neben den genannten Dialogergebnissen auch cdıie Resultate des bılate-
ralen Dıialogs ZUT Rechtfertigungslehre in den USA und das Studiendokument
„Lehrverurteilungen kiırchentrennend?“ einbezogen worden. Auch dıie ellung-
nahmen und das römische (sutachten ZU Dokument sınd unter den Quellen aufge-
führt und SAaCAI1IC berücksichtigt. DIe Verfasser haben versucht, in wesentliıchen Fra-
SCH der Rechtfertigungslehre das bisher erarbeitete gemeınsame Verständnıs
beschreiben und cdıe vormalıgen Streitpunkte auf Grund NECUCICT bıbel-theologischer
Erkenntnisse und gefundener Erklärungen füreimander NECU interpretieren, daß
S1e nıcht mehr kırchentrennend wırken.

Der Textentwurf wurde VO Generalsekretär des LWB, Ismael Noko, muıt einem
Schreiben VO 3() Januar 995 alle Miıtgliedskırchen verschickt. Die Miıtglieds-
kırchen sınd aufgefordert, den ext prüfen und dıie VOoON Genf vorgelegten Fragen
zustimmend beantworten

7!I Kann ihre Kırche anerkennen, da der In der (Gemeinsamen Erklärung ber
die Lehre Von der Rechtfertigung dargestellte Iutherisch/römisch-katholische Kon-
€n dem apostolischen Evangelium entspricht, das ıIn der Heiligen Schrift verkün-
digt ırd und VO:  > den öÖökumenischen Glaubensbekenntnissen und den Iutherischen
Bekenntnisschriften bezeugt wırd?

Kann hre Kirche den In der (JemeiInsamen Erklärung dargelegten ONSeNS als
ausreichende Grundlage für iIne Erklärung annehmen, daß die Lehrverurteilungen
hinsichtlich der Rechtfertigung In den Iutherischen Bekenntnisschriften die römisch-
katholische Kırche heute nıcht treffen ? d

Dıie ntwort 1rd bIsS ZU Januar 996 VoN den Miıtgliedskirchen erbeten, damıt
rechtzeıtig VOT der Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes 99’7 In Hong-



kong die Stellungnahmen ausgewertet und überarbeıteten ext berücksich-
Ugl werden können Ziel 1SL 09’/ das e1 45() Jahre nach dem Konzıl VOIl TI1eN
und 5() Jahre nach Gründung des Lutherischen Weltbundes gegenseılgen
Erklärungen des LWB einerseılts und des Papstes andererseıts festzustellen dıe
Lehrverurteilungen N1C reffen Der Lutherische un! hat selbst keine OTff1-
zielle Lehrvollmacht Deshalb kann cdıie angestrebte Erklärung L1UT Aulftrag SC1-
HGE Mıtgliıedskırchen abgeben Das he1ßt jedoch daß alle Mıtgliedskirchen

derartigen Erklärung voll zugestiimmt haben ussen
Nach ersten espräc mıiıt Vertretern des Lutherischen Weltbundes haben

die Kırchenleitung und das Deutsche Natıonalkomitee inzwıschen 1Ne SCIHNCINSAMEC
Arbeıtsgruppe eINZgESELZL dıe unter Leıtung des Vorsiıtzenden des Deutschen Natıo-
nalkomıiıtees des Leıtenden Bıschofs Hırschler den ext geprüft hat DiIie
Arbeıtsgruppe mußte besonders berücksichtigen daß miıt den VO Generalsekretär
des LW  vv gestellten Fragen WEl ellere Aspekte Bedeutung en cdıie noch ausste-
henden Antworten OoOms uUuNnseTrTenN Stellungnahmen und die Übereinstimmung,
dıie mi1t den Kırchen der Arnoldshainer Konferenz Stellungnahmeprozeß
erreicht worden 1ST

Auf iıhrer Sıtzung VOoO 115 September 995 hat dıie Kırchenleitung beschlos-
SCIHI) den VOoNn der Arbeıtsgruppe entworfenen extf für C1inN INCINSAMECS Votum dıe
Mıtgliedskirchen des DNK mıt der Beratung und eschIu weıterzuleıten
Sıe erwartet dıe Rückmeldungen bıs Anfang Dezember dıe VOoNn Genft C1I-
betene Antwort etwa vorgegebenen Zeıtraum mfolgen könnte

In uUuNnserem Vorschlag 1ST versucht worden auch auf die Verurteilungen des Irien-
ler Konzıils einzugehen die Entwurf der Gemeinsamen Erklärung UU Rom Un
Genf islang nicht erkennbar berücksichtigt sSınd denen das Dokument her die
Lehrverurteilungen aber Annäherungen möglich gemacht hat Dann würden durch
dıe Gemeinsame Erklärung tatsächlıc alle kırchentrennenden Lehrunterschiede
zwıischen uns gegenstandslos Denkbar 1st für uUuNns aber ebenso daß anstelle VOIl
detaıilliert aufgeführten Klärungen 111e SCINCINSAMEC Grundsatzformulierung gefun-
den wırd dıe dıe nnäherung en Lehraussagen ZUT Rechtfertigungslehre
einschlıeßt und S Ausdruck nng

Die eplante Gemeinsame Erklärung hat iıhren Sınn VOT allem darın daß SICE
zugleich auch Vom Bischof Von Rom abgegeben wird Soweit uns bekannt geworden
ISL, hat der Prozeß der Stellungnahme der Ömıisch-katholischen Kırche ebenfalls
begonnen. Darın ist auch die für solche Fragen mıt zuständıge Glaubenskongrega-
t1on einbezogen. Jüngste ußerungen Aaus Rom (Z durch Kardınal Ratzınger) las-
SCMHI darauf schlıeßen, daß auch dort der Geme1insamen Erklärung C1inN hoher tellen-
ert beigemessen ırd

Wenn gelıngt dıe Gemeinsame Erklärung Von beıden Seıten abzugeben 1ST
nıcht 1UT C1N wichtiger Schritt ZUT Kırchengemeinschaft vollzogen dann 1ST auch der
eıltere Dıialog deutlich NOrmMIETT Das eı ıne inıgung Zentrum der Glau-
benslehre beıder Kırchen schafft auch dıe rundlage für Gemeinsamkeiten den
nachgeordneten Fragen des Amtes und der Ordnung Sıe kann VOT allem nıcht ohne
Auswirkungen auftf dıe pastorale Siıtuation Zusammenleben unseTrer Kırchen
den Gemeinden bleiben Daß gelingt erbıtten WIT SCIMECINSAMEN VO
dreieinigen Gott Diıieses muß egenwartı N1SCIC Gemelinden iInımen-
en Es 1SL 224 der verheißungsvollen „Stunde‘ das ‚Gebo der Stunde‘‘



Der Besuch des Präsidenten des Päpstlichen Aaltes zZur Förderung der Finheit
der Christen, Kardıinal Cassıdy, hei der Bischofskonferenz der Vereinigten Kirche

29 März 71995 auf dem Schwanberg
DIie ursprünglıch muıt dem Leıtenden Bischof Hırschler verabredete Begegnung

ist auf seine Inıtlatıve und Eiınladung hın einem Besuch be1l der uther1-
schen Bischofskonferenz ausgewelıtet worden, dıe dıiesem Zeıtpunkt auf dem
Schwanberg versammelt WAäal. Der (Gast hat dıe Gelegenher wahrgenommen, der
Bischofskonferenz dıe posıtıve Haltung OMS ZUuT „Gemeıinsamen Erklärung über
dıe Rechtfertigungslehre“ und das Rezeptionsverfahren In Kom erläutern.3. Der Besuch des Präsidenten des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit  der Christen, Kardinal Cassidy, bei der Bischofskonferenz der Vereinigten Kirche  am 29. März 1995 auf dem Schwanberg  Die ursprünglich mit dem Leitenden Bischof D. Hirschler verabredete Begegnung  ist auf seine Initiative und Einladung hin zu einem Besuch bei der gesamten lutheri-  schen Bischofskonferenz ausgeweitet worden, die zu diesem Zeitpunkt auf dem  Schwanberg versammelt war. Der Gast hat die Gelegenheit wahrgenommen, der  Bischofskonferenz die positive Haltung Roms zur „Gemeinsamen Erklärung über  die Rechtfertigungslehre‘“ und das Rezeptionsverfahren in Rom zu erläutern. ... Er  hofft, der Zeitrahmen bis 1997 kann von allen Partnern eingehalten werden. Nach  seiner Auffassung ist es allerdings wichtiger, die Einigung zu erreichen, als im Zeit-  rahmen zu bleiben.  Zur lutherischen Anfrage nach dem Modell der Einheit, das von Rom angestrebt  werde und Grundlage für die Orientierung der ökumenischen Bemühungen sei,  sagte der Kardinal, es sei noch zu früh in unseren Beziehungen, ein bestimmtes  Modell zu favorisieren und zu verfolgen. Er lehnte das vom LWB eingebrachte  Modell der „Einheit in versöhnter Verschiedenheit‘“ nicht grundsätzlich ab, wies  jedoch darauf hin, daß Verschiedenheiten auch ihre Grenzen hätten. Auf jeden Fall  müßte die Einheit, das heißt die Übereinstimmung, in Glaube, Amt und sakramenta-  lem Leben gegeben sein. Dafür sollte nunmehr geklärt werden, was notwendig sei,  um diese Einheit zu erreichen. Im Hinblick auf das lutherische Einheitsmodell  mochte er Bedenken nicht ausschließen, daß dadurch auch Verschiedenheiten in  Geltung belassen würden, die eigentlich zu einer Übereinstimmung geführt werden  könnten.  Unterschiedliche Auffassung gab es zwischen den Gesprächspartnern auf dem  Schwanberg über die Wertung des Studienprozesses zur Überwindung der Lehrver-  urteilungen. Der Leitende Bischof und der Catholica-Beauftragte haben den Gästen  den hohen Rezeptionsgrad des Dokumentes „Lehrverurteilungen — kirchentren-  nend?“ in den evangelischen Kirchen erläutert. Wir sind der Auffassung entgegen-  getreten, es handele sich bei dem gesamten Projekt nur um eine deutsche Angele-  genheit. Es lag uns daran, auf der katholischen Seite Verständnis dafür zu wecken,  daß die „Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ nicht ein größeres — weil  weltweites — Projekt darstellt, welches die Beschlüsse zu den Lehrverurteilungen  beiseite lassen kann, sondern daß die Erklärung nur im Rahmen und in der Folge der  Beschlüsse zum LV-Dokument möglich wird.  Die katholischen Partner vertraten demgegenüber die Auffassung, das Lehrge-  spräch in Deutschland sei als regionales Ereignis zu würdigen, die Erträge blieben  auf Weltebene nicht unbeachtet, jedoch sei der Dialog zwischen Rom und dem  Lutherischen Weltbund umfassender und daher auch höher einzuschätzen.  Im Gespräch auf dem Schwanberg ist es zu Annäherungen der Positionen gekom-  men. Beide Seiten haben schließlich ihren Willen unterstrichen, zur Überwindung  der Lehrverurteilungen und damit auch der kirchentrennenden Faktoren beizutragen.  Der Dialog zwischen der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch-  lands und dem Päpstlichen Einheitsrat soll nach dem Willen aller Beteiligten fortge-  setzt werden.  98Er
hofft, der Zeıiıtrahmen bıs 09 / kann VO  am} allen Partnern eingehalten werden. Nach
se1ner Auffassung ist allerdings wichtiger, dıe kınıgung erreichen, als 1im eıt-
rahmen bleiben.

Zur lutherischen Anfrage nach dem Modell der Eınheıt, das VOIl Rom angestrebt
werde und rundlage für e Orientierung der ökumeniıischen Bemühungen sel,

der Kardınal, Cß se1 noch früh in uUuNseTEN Beziıehungen, eın bestimmtes
Modell favorisieren und verfolgen. Kr lehnte das VO 1LWB eingebrachte
Modell der „Eıinheıt in versöhnter Verschiedenheıit“ nıcht grundsätzlıch ab, WIES
jedoch darauf hın, daß Verschiedenheıiten auch ihre trenzen hätten. uf Jeden all
mühte die Einheit, das heißt die Übereinstimmung, In Glaube, Amt und sakramenta-
lem Leben gegeben eın Dafür sollte nunmehr gC werden, Was notwendıge sel,

diese Eıinheıt erreichen. Im Hınblick auf das lutherische Einheitsmodell
mochte Bedenken nıcht ausschlıeßen, daß adurch auch Verschiedenheıiten In
Geltung belassen würden, dıie eigentlich eıner Übereinstimmung geführt werden
könnten

Unterschiedliche Auffassung gab zwıschen den Gesprächspartnern auf dem
Schwanberg her die Wertung des Studienprozesses zZUr Überwindung der Lehrver-
urteilungen. Der Leıtende Bıschof und der Catholica-Beauftragte haben den ästen
den hohen Rezeptionsgrad des Dokumentes „Lehrverurteilungen kırchentren-
nend?“** in den evangelıschen Kıirchen erläutert. Wır sınd der Auffassung N-
getreiten, handele sıch be1 dem Projekt 1Ur ıne deutsche Angele-
genheiıt. Es lag uUulls aran, auf der katholischen Seıte Verständnıs dafür wecken,
daß die „Gemeinsame Erklärung ZUT Rechtfertigungslehre” nıcht ein größeres e1l
weltweiıtes Projekt darstellt, welches dıe Beschlüsse den Lehrverurteilungen
beiseıte lassen kann, sondern daß die Erklärung AUr ım Rahmen und In der Folge der
Beschlüsse ZU:  S LV-Dokument möglich wird.

Dıie katholıiıschen Partner vertraten demgegenüber die Auffassung, das ehrge-
spräch in Deutschland S@1 als reg]ionales Ere1gn1s würdıgen, dıie Erträge blıeben
aut Weltebene nıcht unbeachtet, jedoch Sel der Dialog zwischen Rom und dem
Lutherischen UNi umfassender und er auch höher einzuschätzen.

Im Gespräch auf dem Schwanberg ist Annäherungen der Posıtionen gekom-
ICN Beıde Seliten haben schließlıch ıhren Wıllen unterstrichen, ZUT Überwindung
der Lehrverurteilungen und damıt auch der kırchentrennenden Faktoren beizutragen.
Der Dıialog zwıschen der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch-
anı und dem Päpstliıchen Eıinheıitsrat soll nach dem Wıllen aller Beteıilıgten ortge-

werden.
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Das Studiendokument „ Kirche und Rechtfertigung

.\}é:reinigte Kırche und Deutsches Natıonalkomuitee haben 1ne gemeinsame A
beıtsgruppe eingesetzt, dıe das Dokument in der VOI der Kommıiss1ıon erbetenen
Weıise prü: und den Vorschlag für ine Stellungnahme den Lutherischen Welt-
bund erarbeıtet. DiIe Arbeıtsgruppe hat ihre Tätigkeıt aufgenommen.

Sıe konzentriert sıch auftf dıe In der Studıie bezeiıchneten Akzente und deren
Verhältnis sowohl den Lehrtradıt!ionen als auch den gemeiınsam au  n
Eınheitsvorstellungen.

Dabe1l erwelst sıch als ıne Schwierigkeıt, daß die VOTANSCSANSCHCH Studien, auf
dıie sıch ‚Kırche unı Rechtfertigung“ bezıeht, sämtlich nicht offiziell rezıpiert WOT-
den ind. Es g1bt ihnen WAar ıne Reıhe VoNn evangelıschen Stellungnahmen SOWIE
katholischen oten, aber <1bt keine Fassung der Studiıendokumente, ın dıe diıese
Oten eingearbeitet waäaren und dıe die Kırchen anschlıeßend beschlossen hätte

Tstmals haben der Lutherische un: und der Päpstlıche Rat ST Förderung
der Einheıit der Chrısten ıne Inıtlatıve ergriffen, e1in Dıalogergebnis dUus der
geme1insamen Kkommıissıon in dıe Gemeıjinden hıneinzutragen. Sıe en ıne ‚„„‚.Hand-
reichung für Öökumeniısche Bıbelabende katholischer und evangelıscher (Gemeıninden‘‘
herausgegeben. Diese soll dıe Beschäftigung mıt den Themen der Studie der
Basıs fördern. Der Schriutt ist egrüßen

Dıie Handreıichung für dıe (GGeme1inden g1bt den Gemeindegliedern beıider Kırchen
nte1l dem Ansatz Öökumenıischer Arbeıt heute den bıbel-theologıischen
Erkenntnissen und Eıinsıchten. Es ist beabsıchtigt, daß dıie Handreichung VoNn den
beteiligten Kırchen in Deutschland auch gemeınsam veröffentlicht wırd, WIe das dıe
Herausgeber vorschlagen, und daß S1Ee In Kürze den Gemelnden ZUT Verfügung steht
Der Vorsitzende der römisch-katholischen Deutschen Bıschofskonferenz, Bıschof
Dr. Lehmann, und der Leıtende Bıschof der Hırschler, en dazu hre
Bereıitschaft erklärt. Ich bıtte cdie Miıtglıeder der Generalsynode, in den Ghedkıirchen
dıe Beschäftigung mıt der Handreiıchung ANZUITCSCH und nach iıhren Möglıchkeıiten

fördern.

Die päpstliche Enzyklika 397 (Jt ınt  0:
(Über den Einsatz für die Okumene)

Die Änsprache des Papstes D August 71995

Zum Verständnis der Enzyklıka in iıhrer Bedeutung für dıe evangelısche Kıirche
sollte auch die Ansprache des Papstes be1l der Generalaudienz R August 995
beachtet werden.

Johannes aul I1 geht darın auf bestehende Unterschıede den „Gemeinschaf-
ten  .. e1n, dıie „seit der Reformation entstanden Ind “ Wenn unter dieser Bezeıich-
NUNg auch nıcht Sanz eutilic lst, welche Gemeinschaften gemeınt sınd, dürfen WIT
nach bısherigem Sprachgebrauch in Rom ohl davon ausgehen, daß die CVANSZC-
ischen Kırchen angesprochen SInd.



Der aps bezieht sıch auf dıe Dıifferenzen der Chrıistologıie und der Ekklesi0-
logıe der Kırchen mıthın zentralen Glaubensartıkeln In den Unterschiıeden sieht

wohl Schwiıerigkeıiten für den Dıalog; macht den Dıialog dennoch ZUT dring-
lıchen Aufgabe auch WENN nıchtkatholiıschen Bereich erhebliche Unterschlıede
und O8 Wıdersprüche der Lehre gäbe

Als verheißungsvolle Grundlagen für den Dıalog und dıe nnäherung sıeht das
sakramentale and der Taufe und dıe Bedeutung der eılıgen Schriuft unNnseTeN KIr-
chen Selbst Abendmahl erkennt 1Ne Nähe nämlıch, „daß die UU der Refor-
mMmaltıon hervorgegangenen Gemeinschaften Heiligen Ahendmahl die Gedächtnis-
feier des Todes und der Auferstehung des Herrn begehen Sıie hekennen daß hier die
lebendige Gemeinschaft mML Christus bezeichnet werde und SIE erwarten glor-
reiche Wiederkunft Das iınd Elemente die der katholischen Lehre nahekommen

I hesen an voll anzuerkennen gelingt ıhm jedoch dann nıcht Vielmehr begrün-
det dıe enljiende Annahme der Dıalogergebnisse damıt, „dapß dıe innerhalb dieser
Gemeinschaften hestehende ıe  a der Lehre die Vo Annahme der erreichten
Resultate heträchtlic. erschwert

Für dıe evangelıschen Kırchen, besonders Deutschland, wırd eshalb mi1t Ver-
wunderung aufgenommen, daß Kom gerade die Annahme derjen1ıgen Dialogergeb-

ZUT Überwindung der Lehrverurteilungen offizıell nıcht vollzıeht, denen
sıch die evangelıschen Kırchen doch mıt höchster Entscheidungskompetenz C111-

Simmı1g geäußert haben
Wır sehen diıesem Vorgang, daß der Dıalog auch dıe Verfahrensfragen hınsıcht-

lıch der Lehrordnung noch mehr berücksichtigen muß

Leben UU dem Glauben

Hans Christian Knuth
Anmerkung der Schriftleitung
Der Bericht 1sSt vollständıg abge  C epd Dokumentatıon
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